
- Bevollmächtigter: … -

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 2435/18 -

- 1 BvR 2520/18 -

- 1 BvR 908/19 -

In den Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerden

der A… UG (haftungsbeschränkt),
vertreten durch den Geschäftsführer K…,

gegen I. a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle
vom 8. Oktober 2018 - 13 Kap 1/16 -,

b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle
vom 10. September 2018 - 13 Kap 1/16 -

- 1 BvR 2435/18 -,

II. a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle
vom 29. Oktober 2018 - 13 Kap 1/16 -,

b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle
vom 4. Oktober 2018 - 13 Kap 1/16 -

- 1 BvR 2520/18 -,

III. a) den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle
vom 4. April 2019 - 13 Kap 1/16 -,

b) den Beschluss des Oberlandesgerichts Celle
vom 28. März 2019 - 13 Kap 1/16 -

- 1 BvR 908/19 -

hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

die Richter Paulus,

Christ

und die Richterin Härtel

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der
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Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473)
am 15. September 2020 einstimmig beschlossen:

Die Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung ange-
nommen.

G r ü n d e :

A.

Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen die Zurückweisung dreier aufein-
anderfolgender Befangenheitsanträge im Rahmen eines laufenden Kapitalanleger-
Musterverfahrens (im Folgenden: Musterverfahren) nach dem Gesetz über Muster-
verfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetz – KapMuG). Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um
die Musterklägerin.

I.

1. Innerhalb des für das Musterverfahren zuständigen Senats des Oberlandesge-
richts fanden nach Beginn des Musterverfahrens mehrere aufeinanderfolgende Rich-
terwechsel statt; auch der Berichterstatter wechselte mehrfach. Im Zusammenhang
mit einem Richterablehnungsgesuch, das nicht Gegenstand der Verfassungsbe-
schwerden ist, bat der Bevollmächtigte der Beschwerdeführerin für die Verfassungs-
beschwerdeverfahren den Vorsitzenden des Senats um Übersendung der senatsin-
ternen Geschäftsverteilungspläne. Daraufhin übersandte der Senatsvorsitzende
Geschäftsverteilungspläne vom 1. September 2017, 1. Januar 2018 und 1. April
2018. Einen weiteren Beschluss über die Geschäftsverteilung ab dem 1. März 2018
erhielten die Prozessbevollmächtigten der Beschwerdeführerin für das Musterverfah-
ren, nicht aber der Bevollmächtigte für die Verfassungsbeschwerdeverfahren, erst
nach einem weiteren Ablehnungsgesuch wegen vermeintlicher Unstimmigkeiten,
welche die an dem Musterverfahren beteiligten Richter betrafen. Die Geschäftsver-
teilungspläne weisen das Musterverfahren jeweils einem der Beisitzer als Bericht-
erstatter zu, zuletzt einem neu in den Senat eingetretenen Richter am Oberlandes-
gericht, der nach dem Beschluss über die Geschäftsverteilung ab dem 1. März 2018
ausschließlich mit dem Musterverfahren befasst war. In dem Beschluss über die se-
natsinterne Geschäftsverteilung ab dem 1. April 2018 heißt es wörtlich: „Zuständig
für das Musterverfahren (…) ist nunmehr RiOLG K. (Sitzgruppe II)“. Außerdem geht
aus den Beschlüssen hervor, dass der Senat mit fünf, beziehungsweise − im März
2018 − mit sechs Richtern einschließlich des Vorsitzenden besetzt war.

2. Die Beschwerdeführerin lehnte daraufhin den Senatsvorsitzenden sowie den Be-
richterstatter für das Musterverfahren wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Sie ver-
tritt die Ansicht, der Beschluss vom 1. März 2018 sei entweder dem Bevollmächtigten
bewusst vorenthalten oder nachträglich gefälscht worden, um zum einen eine unzu-
lässige Überbesetzung des Senats im März 2018 und zum anderen die ebenfalls un-
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zulässige Zuweisung der Berichterstattung zu verschleiern; dies begründe Zweifel an
der Unvoreingenommenheit des Vorsitzenden.

Mit angegriffenem Beschluss vom 10. September 2018, der Gegenstand der Ver-
fassungsbeschwerde 1 BvR 2435/18 ist, wies der Senat durch eine Richterin sowie
zwei weitere Richter den Befangenheitsantrag der Beschwerdeführerin gegen den
Senatsvorsitzenden und den Berichterstatter für das Musterverfahren zurück. Die Zu-
weisung der Berichterstattung beruhe auf dem sachlichen Grund, dass dem neu ein-
getretenen Senatsmitglied die Möglichkeit zur Einarbeitung in das Musterverfahren
unter Freistellung von den übrigen Senatsgeschäften gegeben worden sei. Ohnehin
hätten die Parteien keinen Anspruch auf die Berichterstattung durch eine bestimmte
Person innerhalb der Sitzgruppe. Eine bewusste Zurückhaltung oder nachträgliche
Fälschung des Geschäftsverteilungsplans vom 1. März 2018 sei nicht ersichtlich.

3. Daraufhin lehnte die Beschwerdeführerin die Richterin wegen der Besorgnis der
Befangenheit ab. Es liege nahe, dass in ihrer Person ein Ausschließungsgrund ge-
mäß § 41 Nr. 6 ZPO vorliege, der sie hindere, an der Entscheidung über das voran-
gegangene Ablehnungsgesuch mitzuwirken. Denn die Richterin habe an den Be-
schlüssen über die senatsinterne Geschäftsverteilung ab dem 1. März 2018 und ab
dem 1. April 2018 mitgewirkt.

Mit angegriffenem Beschluss vom 4. Oktober 2018, der Gegenstand der Verfas-
sungsbeschwerde 1 BvR 2520/18 ist, wies der Senat das Ablehnungsgesuch betref-
fend die Richterin als unbegründet zurück. Sie sei nicht nach § 41 Nr. 6 ZPO analog
von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen gewesen, da es sich bei den
Beschlüssen über die senatsinterne Geschäftsverteilung nicht um mit einem ordent-
lichen Rechtsmittel angreifbare Entscheidungen handele. Eine analoge Anwendung
des § 41 Nr. 6 ZPO komme nicht in Betracht.

4. Im Zusammenhang mit einem weiteren, hier nicht gegenständlichen Ablehnungs-
gesuch gab der Senatsvorsitzende eine dienstliche Stellungnahme ab, in der er unter
anderem auf die Versendung der Geschäftsverteilungspläne einging. Daraufhin lehn-
te eine der Beigeladenen des Musterverfahrens den Senatsvorsitzenden erneut we-
gen der Besorgnis der Befangenheit ab; die Beschwerdeführerin schloss sich dem
Befangenheitsantrag an. Der Vorsitzende habe eine unwahre Erklärung des Inhalts
abgegeben, der Senat habe die senatsinterne Geschäftsverteilung für den Monat
März 2018 an den Bevollmächtigten im Verfassungsbeschwerdeverfahren nachge-
sandt. Damit stelle der Senatsvorsitzende die unterlassene Versendung als ein korri-
giertes Versehen und damit als eine „unbedeutende Lappalie“ dar. Dies werde den
Umständen jedoch nicht gerecht.

Mit angegriffenem Beschluss vom 28. März 2019, der Gegenstand der Verfas-
sungsbeschwerde 1 BvR 908/19 ist, wies der Senat das Ablehnungsgesuch als un-
begründet zurück, ohne zuvor eine dienstliche Äußerung des abgelehnten Richters
einzuholen.
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5. Die von der Beschwerdeführerin in allen drei Ablehnungsverfahren erhobenen
Anhörungsrügen blieben jeweils erfolglos.

II.

Die Beschwerdeführerin rügt mit ihren Verfassungsbeschwerden eine Verletzung
ihres Anspruchs auf rechtliches Gehörs aus Art. 103 Abs. 1 GG, eine Verletzung des
Rechts auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG sowie eine Ver-
letzung des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs aus Art. 2 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Art. 20 Abs. 3 GG.

1. Der Senat habe den das Ablehnungsverfahren beherrschenden Amtsermittlungs-
grundsatz und damit Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG verletzt, indem
er es versäumt habe, durch Einholung dienstlicher Stellungnahmen aller an den Be-
schlüssen über die Geschäftsverteilung beteiligten Richter die Umstände der Zuwei-
sung der Berichterstattung für das Musterverfahren weiter aufzuklären.

Des Weiteren verletze der Beschluss über das Ablehnungsgesuch die Beschwer-
deführerin in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf den gesetzlichen Richter aus Art.
101 Abs. 1 Satz 2 GG, soweit an dem Beschluss die Richterin am Oberlandesgericht
mitgewirkt habe. Diese sei sowohl gemäß § 42 Abs. 1, Abs. 2 ZPO befangen als
auch gemäß § 41 Nr. 6 ZPO analog von der Ausübung des Richteramtes in dieser
Sache ausgeschlossen, da sie an dem senatsinternen Geschäftsverteilungsplan mit-
gewirkt und somit in eigener Sache entschieden habe.

2. Aus denselben Gründen verletze auch die Zurückweisung des Ablehnungsge-
suchs gegen die Richterin die Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf den gesetzli-
chen Richter aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG.

3. Der Beschluss des Senats, mit dem das erneute Ablehnungsgesuch gegen den
Senatsvorsitzenden zurückgewiesen wurde, verletze schließlich Art. 101 Abs. 1 Satz
2 GG sowie Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsgebot in der Aus-
prägung des Anspruchs auf Justizgewähr. Angesichts der objektiven Unwahrheit der
dienstlichen Erklärung des Senatsvorsitzenden, die dieser offensichtlich in Kenntnis
der Unwahrheit abgegeben habe, erweise sich die Zurückweisung des Ablehnungs-
gesuchs, ohne zuvor eine dienstliche Stellungnahme des Senatsvorsitzenden einzu-
holen, als willkürlich und unhaltbar.

B.

Die Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung angenommen, da die
Annahmevoraussetzungen des § 93a Abs. 2 BVerfGG nicht vorliegen. Den Verfas-
sungsbeschwerden kommt weder grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung
zu, noch ist ihre Annahme zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten
Rechte angezeigt (§ 93a Abs. 2 BVerfGG). Die Verfassungsbeschwerden 1 BvR
2435/18 und 1 BvR 2520/18 sind nicht ausreichend begründet (I.). Auch die Verfas-
sungsbeschwerde 1 BvR 908/19 hat mangels eines plausiblen Grundes für die An-
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nahme von Befangenheit keine Aussicht auf Erfolg (II.).

I.

Die Verfassungsbeschwerden 1 BvR 2435/18 und 1 BvR 2520/18 sind schon man-
gels einer den Anforderungen der § 92, § 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BVerfGG ge-
nügenden Begründung unzulässig.

1. Nach diesen Vorschriften ist die Beschwerdeführerin gehalten, den Sachverhalt,
aus dem sich die Grundrechtsverletzung ergeben soll, substantiiert und schlüssig
darzulegen. Ferner muss sich die Verfassungsbeschwerde mit dem zugrundeliegen-
den einfachen Recht sowie mit der verfassungsrechtlichen Beurteilung des vorgetra-
genen Sachverhalts auseinandersetzen und hinreichend substantiiert darlegen, dass
eine Grundrechtsverletzung möglich erscheint (vgl. BVerfGE 89, 155 <171>; 108,
370 <386 f.>). Liegt zu den mit der Verfassungsbeschwerde aufgeworfenen Verfas-
sungsfragen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bereits vor, so ist der
behauptete Grundrechtsverstoß in Auseinandersetzung mit den vom Bundesverfas-
sungsgericht entwickelten Maßstäben zu begründen (vgl. BVerfGE 123, 186 <234>;
130, 1 <21>).

2. Eine Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren Grundrechten weisen die Ver-
fassungsbeschwerden 1 BvR 2435/18 und 1 BvR 2520/18 aber nicht auf.

a) Insbesondere wird die Rüge der Beschwerdeführerin nicht hinreichend begrün-
det, der mit der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 2435/18 angegriffene Beschluss über
die Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs gegen den Senatsvorsitzenden und den
Berichterstatter für das Musterverfahren genüge nicht dem Grundsatz der Amtser-
mittlung und verletze das Rechtsstaatsgebot in der Ausprägung des Anspruchs auf
Justizgewähr.

aa) Das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes enthält auch die Gewährleistung
eines wirkungsvollen Rechtsschutzes, der die grundsätzlich umfassende tatsächliche
und rechtliche Prüfung des Verfahrensgegenstands ermöglichen muss (vgl. BVerfGE
54, 277 <291>; 101, 275 <294 f.>). Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG
verleiht dem Einzelnen einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche
Kontrolle. Eine Verletzung der einfachgesetzlichen Pflicht zur Sachverhaltsaufklä-
rung begründet aber grundsätzlich noch keinen Verfassungsverstoß. Ein Verfas-
sungsverstoß kommt vielmehr nur unter besonderen Umständen in Betracht (vgl.
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 14. September 2015 - 1
BvR 1321/13 -, Rn. 21 f.).

bb) Solche besonderen Umstände werden von der Beschwerdeführerin indes we-
der vorgetragen, noch sind sie sonst ersichtlich.

(1) Nach der Rechtsauffassung des Senats des Oberlandesgerichts hatten die Par-
teien keinen Anspruch auf die Übernahme der Berichterstattung durch eine bestimm-
te Person innerhalb der Sitzgruppe, so dass für den Senatsvorsitzenden kein Anlass
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bestand, die Zuweisung des Musterverfahrens an den Berichterstatter zu verschlei-
ern. Eine weitere Sachverhaltsaufklärung war daher mangels Entscheidungserheb-
lichkeit nicht erforderlich.

(2) Diese Rechtsauffassung entspricht sowohl der Rechtsprechung von Bundesver-
fassungsgericht und Bundesgerichtshof (vgl. BVerfGE 95, 322 <331>; BGHZ 126, 63
<79 f.>; BGH, Beschluss vom 8. Januar 2009 - 5 StR 537/08 -, NJW 2009, S. 931
<932>) als auch der Literatur (vgl. Mayer, in: Kissel/Mayer, GVG, 9. Aufl. 2018, § 21g
Rn. 41; Zimmermann, in: Münchener Kommentar ZPO, 5. Aufl. 2017, § 21g GVG Rn.
5; kritisch Valerius, in: BeckOK GVG, § 21g Rn. 5 (Mai 2020) m.w.N.). Danach kann
der Vorsitzende grundsätzlich im Einzelfall nach seinem Ermessen ohne Verstoß ge-
gen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG bestimmen, wer von den Mitgliedern einer konkreten
Sitzgruppe die Aufgaben des Berichterstatters wahrnimmt.

Zwar unterliegen die Gerichte bei der Erstellung der Geschäftsverteilungspläne hin-
sichtlich der Festlegung der Zuständigkeit der Spruchkörper und der Zuweisung der
Richter den Bindungen des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Für einen überbesetzten
Spruchkörper muss sich außerdem aus dem spruchkörperinternen Geschäftsvertei-
lungsplan durch eine abstrakt-generelle und hinreichend klare Regelung ergeben,
welcher Richter bei der Entscheidung welcher Verfahren mitwirkt (vgl. BVerfGE 95,
322 <328 ff.>). Das Gebot des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verlangt dementsprechend
auch, dass immer dann, wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits vom Kollegial-
gericht auf den Einzelrichter übertragen werden kann und der Einzelrichter der jewei-
lige Berichterstatter sein soll oder die Zusammensetzung der Sitzgruppe von der Per-
son des Einzelrichters abhängt, bereits im Geschäftsverteilungsplan geregelt sein
muss, welche Richter für die anhängig werdenden Sachen jeweils Berichterstatter
sein werden (vgl. BVerfGE 95, 322 <330 f.>).

Nach dem Plan für die senatsinterne Geschäftsverteilung des für das Musterverfah-
ren zuständigen Senats ab dem 1. April 2018 übernimmt eine etwaige Einzelrichter-
tätigkeit, wem nach dem Geschäftsverteilungsplan die Berichterstattung zugewiesen
ist. Die Bestimmung des Berichterstatters hat demnach zwar unmittelbar Auswirkun-
gen auf die Person des Einzelrichters. Allerdings entfaltet diese Regelung keine Be-
deutung für Musterverfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz
(KapMuG), da nach § 11 Abs. 1 Satz 2 KapMuG die Übertragung auf den Einzelrich-
ter nach §§ 348 ff. ZPO ausgeschlossen ist. Damit bestand aber kein Anlass für den
Senatsvorsitzenden, die Zuweisung der Berichterstattung für das Musterverfahren an
einen bestimmten Beisitzer durch Zurückhaltung oder Fälschung von Geschäftsver-
teilungsplänen zu verschleiern. Somit war auch der von der Beschwerdeführerin ge-
rügte Umgang des Senatsvorsitzenden mit den Geschäftsverteilungsplänen nicht ge-
eignet, die Besorgnis der Befangenheit zu begründen, so dass im Rahmen des
Ablehnungsverfahrens auch kein Anlass für weitere Nachforschungen bestand.

(3) Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus ein weiteres Motiv für die ur-
sprüngliche Nichtversendung des Beschlusses über die Geschäftsverteilung ab dem
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1. März 2018 in einer unzulässigen Überbesetzung des für das Musterverfahren zu-
ständigen Senats mit dem Doppelten seiner gesetzlichen Mitgliederzahl im Monat
März 2018 zu erkennen glaubt, legt sie bereits nicht substantiiert dar, dass dies von
Verfassungs wegen zu beanstanden wäre.

Der 1. Kartellsenat war ausweislich des Beschlusses über die Geschäftsverteilung
ab dem 1. März 2018 mit sechs Richtern einschließlich des Vorsitzenden und damit
mit dem Doppelten seiner gesetzlichen Mitgliederzahl nach § 122 Abs. 1 GVG be-
setzt. Zwar galt nach mehreren frühen Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts (vgl. BVerfGE 17, 294 <301>; 18, 65, <70>; 18, 344 <349 f.>), dass im Hinblick
auf Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ein Spruchkörper jeweils nur weniger als das Doppelte
seiner gesetzlichen Mitgliederzahl haben dürfe (vgl. Mayer, in: Kissel/Mayer, GVG, 9.
Aufl. 2018, § 21e Rn. 130). Seit der Entscheidung des Plenums des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 8. April 1997 (vgl. BVerfGE 95, 322 <327 ff.>) ist jedoch geklärt,
dass auch auf der Ebene des − überbesetzten − Spruchkörpers abstrakt-generelle
Regelungen für die Mitwirkung der Richter aufgestellt werden müssen. Wenn solche
abstrakt-generellen Mitwirkungsregeln bestehen, ist aber eine strenge zahlenmäßige
Begrenzung auf weniger als das Doppelte der gesetzlichen Mitgliederzahl eines
Spruchkörpers zur Gewährleistung des gesetzlichen Richters jedenfalls dann grund-
sätzlich nicht erforderlich, wenn sich die beteiligten Richter an einem Verfahren aus
dem Geschäftsverteilungsplan ergeben (für die besondere Situation einer Großen
Strafkammer offen gelassen in BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Se-
nats vom 3. Mai 2004 - 2 BvR 1825/02 -, Rn. 12 f.).

Die Beschwerdeführerin hätte sich zur Begründung der behaupteten Unzulässigkeit
der Überbesetzung daher mit den Anforderungen an die Geschäftsverteilung inner-
halb eines überbesetzten Spruchkörpers auseinandersetzen und deren Umsetzung
im konkreten Fall darlegen müssen; allein der Verweis auf die Anzahl von sechs
Richtern reicht zur Begründung eines Verstoßes gegen die Garantie des gesetzli-
chen Richters aus Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG jedenfalls nicht aus.

b) Auch die Rüge, der 1. Kartellsenat habe mit falscher Besetzung entschieden und
so das Recht der Beschwerdeführerin auf den gesetzlichen Richter nach Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG verletzt, wird nicht hinreichend substantiiert begründet.

aa) Eine „Entziehung“ des gesetzlichen Richters kann nicht in jeder fehlerhaften
Rechtsanwendung gesehen werden. Die Grenzen zum Verfassungsverstoß sind erst
dann überschritten, wenn die Auslegung einer Zuständigkeitsnorm oder ihre Hand-
habung im Einzelfall willkürlich oder offensichtlich unhaltbar ist oder wenn die richter-
liche Entscheidung Bedeutung und Tragweite der Verfassungsgarantie des Art. 101
Abs. 1 Satz 2 GG grundlegend verkennt (vgl. BVerfGE 3, 359 <364>; 29, 45 <49>;
58, 1 <45>; 82, 159 <197>; 82, 286 <299>; 131, 268 <311 f.>).

bb) Aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin ergibt sich indes nicht, dass die Mit-
wirkung der Richterin am Oberlandesgericht an der angegriffenen Entscheidung of-
fensichtlich unhaltbar gewesen wäre.
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(1) Das Bundesverfassungsgericht hat bereits wiederholt entschieden, dass
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG keine verfassungskonforme Auslegung dahingehend ge-
bietet, dass über den Wortlaut des § 41 Nr. 6 ZPO hinaus in Fällen, in denen der
Richter ohne Beteiligung an der angefochtenen Entscheidung mit der Sache bereits
befasst war, er von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen ist (vgl. BVerfG,
Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 4. Juli 2001 - 1 BvR 730/01 -, Rn.
10; Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 2. Oktober 2017 - 1 BvR 1574/
17 -, Rn. 12). Das geltende Verfahrensrecht ist von dem Gedanken geprägt, dass ein
Richter grundsätzlich auch dann unvoreingenommen an die Beurteilung einer Sache
herantritt, wenn er sich schon früher über denselben Sachverhalt ein Urteil gebildet
hat (vgl. BVerfGE 30, 149 <153 f.>). Bei der näheren Ausgestaltung denkbarer Kon-
fliktfälle steht dem Gesetzgeber ein Gestaltungsspielraum zu (vgl. BVerfGE 30, 149
<154>). Der Ausschluss kraft Gesetzes nach § 41 Nr. 6 ZPO ist geeignet, für be-
stimmte Fallgruppen aus sich heraus Klarheit zu schaffen. Daneben ermöglicht das
Ablehnungsverfahren nach §§ 42 ff. ZPO die Berücksichtigung von besonderen Um-
ständen des Einzelfalls. Auf dieser Grundlage kann bei gegebenem Anlass den Be-
langen der Prozessparteien auch dann Rechnung getragen werden, wenn § 41 Nr. 6
ZPO nicht eingreift (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom
4. Juli 2001 - 1 BvR 730/01 -, Rn. 10).

(2) Über eine analoge Anwendung des § 41 Nr. 6 ZPO wird zwar in solchen Fällen
diskutiert, in denen ein Richter an einem vorausgegangenen nicht-gerichtlichen Ver-
fahren (z.B. einem Verwaltungsverfahren) beteiligt war (vgl. Bork, in: Stein/Jonas,
ZPO, 23. Aufl. 2014, § 41 Rn. 17). Die Darstellung der diesbezüglichen Rechtsauf-
fassung der Beschwerdeführerin ist indes nicht geeignet zu begründen, warum die
Auffassung des Senats des Oberlandesgerichts, wonach eine analoge Anwendung
auf die Mitwirkung an Geschäftsverteilungspläne nicht geboten ist, offensichtlich un-
haltbar sein sollte.

(3) Die Beschwerdeführerin legt auch nicht substantiiert dar, dass der Senat in will-
kürlicher oder offensichtlich unhaltbarer Weise eine Besorgnis der Befangenheit im
Sinne des § 42 Abs. 1, Abs. 2 ZPO hinsichtlich der abgelehnten Richterin verneint
habe.

Die Mitwirkung an der spruchkörperinternen Geschäftsverteilung allein führt nicht
zu Zweifeln an der Unvoreingenommenheit und objektiven Einstellung der mitwirken-
den Richter, wenn in einem nachfolgenden Verfahren Fragen zum Zustandekommen
oder zu einzelnen Formulierungen des Geschäftsverteilungsplans zu klären sind.
Vielmehr müssen besondere Umstände hinzukommen, die vom Standpunkt des Ab-
lehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung wecken können, der
Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch ge-
genüber. Solche besonderen Umstände hat die Beschwerdeführerin indes weder
vorgetragen noch sind sie sonst ersichtlich.
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II.

Soweit die Beschwerdeführerin mit der Verfassungsbeschwerde 1 BvR 908/19 eine
Verletzung von Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG und Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20
Abs. 3 GG durch die Zurückweisung ihres erneuten Ablehnungsgesuchs gegen den
Senatsvorsitzenden geltend macht, ist eine Annahme der Verfassungsbeschwerde
ebenfalls nicht angezeigt. Die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg
(vgl. BVerfGE 90, 22 <25 f.>).

Weder für die Richterablehnung noch für die anschließende Anhörungsrüge der Be-
schwerdeführerin gab es einen vernünftigen Anlass. Für sie ist unerheblich, ob der
Beschluss ihren Prozessbevollmächtigten für das Musterverfahren oder ihrem Be-
vollmächtigten für die Verfassungsbeschwerdeverfahren zugesandt wurde; für eine
bewusste Vorenthaltung gegenüber dem Bevollmächtigten für das Verfassungsbe-
schwerdeverfahren sind Gründe nicht ersichtlich. Da mit hinreichender Sicherheit der
Erfolg des Antrags ausgeschlossen werden konnte, führte dessen Zurückweisung
auch ohne vorherige Einholung einer dienstlichen Stellungnahme des abgelehnten
Richters nicht zu einem die Annahme der Verfassungsbeschwerde rechtfertigenden
Nachteil (vgl. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 23. Oktober 2007 - 1 BvR
782/07 -, Rn. 29).

Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgese-
hen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Paulus Christ Härtel
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